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B E S C H L U S S  
 

der 13. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim vom Freitag, dem 
31.03.2023 

 
 
 
5. Fusion ENERGIERIED und GGEW (2023/24) 
 

 
Beschluss: 
 
Die Anwachsung der ENERGIERIED GmbH & Co. KG („ENERGIERIED“) 
auf die Gruppen-Gas - und Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft („GGEW 
AG“) sowie den im Vorfeld notwendigen und nachfolgend dargestellten 
gesellschaftsrechtlichen Vorgängen wird beschlossen: 
 

1. Die Beteiligungsgesellschaft Lampertheim (BGL) gründet zusammen 
mit der ENERGIERIED Verwaltungs GmbH („ENERGIERIED 
VERWALTUNG“) die WASSERRIED GmbH & Co. KG 
(„WASSERRIED“). Sie und die Stadt Bürstadt haben ihre 
Kommanditanteile an der ENERGIERIED an die WASSERRIED 
gegen Gewährung von Kommanditanteilen an der WASSERRIED im 
Rahmen einer Ausgliederung zu übertragen. (Anlage 1 S. 4 Nr. 1 u. 
2) 

2. Die BGL hat die von ihr an der GGEW AG gehalten Aktien ebenfalls 
an die WASSERRIED zu übertragen. (Anlage 1 S. 6 Nr. 4) 

3. Die ENERGIERIED hat ihre Wasserversorgungsanlagen an die 
WASSERRIED mitsamt den dazugehörigen Verträgen 
(Abrechnungsdienstleistungsverträge, Kundenverträge etc.) zu 
veräußern. Zusätzlich hat die WASSERRIED das Eigenkapital der 
ENERGIERIED zu stärken. (Anlage 1 S. 7/8 Nr. 5 u. 6) 

4. Die WASSERRIED hat die von ihr an der ENERGIERIED gehaltenen 
Kommanditanteile an die GGEW AG gegen Gewährung von Aktien 
an der GGEW AG im Rahmen einer Einbringung zu übertragen. 
(Anlage 1 S. 9 Nr. 7)  

5. Die GGEW AG wird durch den Austritt der ENERGIERIED 
VERWALTUNG als Komplementärin der ENERGIERIED 
Rechtsnachfolgerin der ENERGIERIED im Wege der Anwachsung 
nach § 738 BGB werden. (Anlage 1 S. 10 Nr. 8) 

6. Der Gesellschaftsvertrag der ENERGIERIED VERWALTUNG wird 
angepasst. Die Firma wird in „WASSERRIED Verwaltungs-GmbH“ 
geändert und die die notwenigen Anpassungen wegen des 
Ausscheidens der GGEW AG werden vorgenommen. (Anlage 1 S. 10 
Nr. 9) 

 
Die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 8 (Zahl, Wahl und 
Ausscheiden der Mitglieder) der Satzung der GGEW AG wird beschlossen. 
Der Magistrat wird mit dem Abschluss eines Konsortialvertrags mit folgenden 
wesentlichen Eckpunkten beauftragt: 
 

- Es wird eine partnerschaftliche, konstruktive und loyale 
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Zusammenarbeit vereinbart. 
- Ziel ist ein integriertes Versorgungsunternehmen, das den 

Bürger*innen und den Unternehmen wettbewerbsfähige Leistungen 
aus einer Hand anbieten kann. 

- Das Unternehmen wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt. 
Die GGEW AG wird unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Unternehmensführung das kulturelle Leben in den 
Partnergemeinden auch weiterhin fördern. 

- Der Unternehmensname GGEW AG und die Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft bleiben erhalten. 

- Es gibt nur einen Vorstand. Der bisherige Geschäftsführer der 
ENERGIERIED wird Bereichsleiter mit Prokura. 

- Der Aufsichtsrat wird auf 15 Sitze erweitert. Ein Sitz erhält – zunächst 
auf zwei Jahre befristet - eine Energiewirtschaftsexpert*in. 

- Die GGEW AG hat ihren Sitz in Bensheim, der Standort Lampertheim 
bleibt erhalten. 

- Die Produktmarke „ENERGIERIED“ wird in ihrer jetzigen Form drei 
Jahre fortgeführt. 

- Jeglicher Leistungsaustausch zwischen der GGEW AG und den 
Partnergemeinden erfolgt stets zu marktüblichen Bedingungen. 

- Der Steuerliche Querverbund mit der bisherigen Verrechnungspraxis 
wird fortgeführt. 

- Das Wassergeschäft der ENERGIERIED wird in die sich 
ausschließlich im Besitz der Städte Lampertheim und Bürstadt 
befindliche neue Gesellschaft WASSERRIED transferiert. Dort 
werden auch die Anteile der beiden Gesellschafter an der GGEW AG 
gebündelt. 

- In Bezug auf den heutigen Wasserliefervertrag von ENERGIERIED 
mit der EWR sichert die WASSERRIED der GGEW AG im Sinne 
einer „Freistellungserklärung“ vertraglich zu, für alle Risiken/Kosten 
aus dem laufenden Verfahren aufzukommen. 

- Die Gewerbesteuer wird anhand der bestehenden Strukturen verteilt, 
damit implizit Umsätze und Ertragskraft in den Konzessionsgebieten, 
Gesellschafterstellung und Sonderaspekte (z.B. Mitarbeiter*innen) 
berücksichtigt werden. 

- Bei Klärungsbedarf zum Konsortialvertrag hat jede Kommune das 
Recht den Konsortialbeirat, bestehend aus den Bürgermeister*innen 
der sieben Kommunen, einzuberufen. 

- Der Erstvertragslaufzeit beträgt 20 Jahre. 
 
 
Beratungsergebnis: 34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 
Stimmenthaltung(en) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 




